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Verwaltung 
12.12.2023 
2967/2023 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 20.12.2023 
 
 
8. Änderung der Hauptsatzung 
 
Sachverhalt: 
 
Am 01.01.2024 tritt die geänderte EntschVO NRW in Kraft. Aufgrund der Änderungen ist auch 
eine Änderung der Hauptsatzung notwendig.  
 
Die Änderungssatzung soll in der folgenden Form beschlossen werden: 
 
 

8. Satzung 
zur Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen 
 

Vom … 
 
 
Aufgrund des § 7 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) und durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 759, ber. 2019 S. 23), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen in seiner Sitzung am … folgende 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen beschlossen: 
 

Art. 1 
 

§ 12 Abs. 3 Punkt d) wird wie folgt geändert: 
 

§ 12 

Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 
 
(3) … 
 d) Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, jedoch 

einen Haushalt von mindestens zwei Personen, wovon eine Person ein pflege- oder 
betreuungsbedürftiger Angehöriger ist, oder einen Haushalt von mindestens drei Per-
sonen führen, erhalten anstelle des Verdienstausfalls eine Entschädigung in Form ei-
nes Stundenpauschalsatzes. Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von pflege- 
oder betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung des Mandats wer-
den erstattet. 
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Art. 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Die 8. Änderungssatzung wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.  
 
  
 

(Verwaltung, Frau Kamphausen, 02451/629-136) 
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